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Drucksache-Nr. XIII/19 vom 28.05.2026 
 
Wahl der Mitglieder sowie persönlichen Stellvertretungen der Betriebskommission des Ei-
genbetriebes ‘Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg’ 
 
 

Sachverhalt: 
 
Gem. § 6 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. § 6 Abs.1 der Satzung des Eigenbetriebes „Jugend- 
und Freizeiteinrichtungen sind  
 
a) fünf Mitglieder des Kreistages 
b) vier Mitglieder des Kreisausschusses (davon Landrat kraft Amtes als Vorsitzender oder in 

Vertretung ein von ihm bestimmtes Kreisausschussmitglied) 
c) zwei Mitglieder des Personalrates und 
d) zwei sachkundige Bürger 

 
sowie je ein/e persönliche/r Vertreter/in zu wählen und zu berufen. 
 
Zu a): 
 
Der Kreistag hat die Wahl der fünf Kreistagsmitglieder sowie persönlichen Vertretungen gem. § 32 
HKO in Verbindung mit § 55 HGO nach den Grundsätzen der Verhältniswahl vorzunehmen, da meh-
rere gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen sind. Gewählt wird schriftlich und geheim aufgrund 
von Wahlvorschlägen aus der Mitte des Kreistages. 
 
Zur Unterstützung des Kreistagsvorsitzes, die als Wahlleitung tätig ist, ist von jeder Fraktion ein 
Mitglied als Wahlhilfe zu benennen. Diese bilden gemeinsam den Wahlvorstand. 
 
Die Wahlvorschläge der Fraktionen sind von der/dem Fraktionsvorsitzenden oder einer/einem Stell-
vertreter/in unterschrieben bis spätestens zur Sitzung des Hauptausschusses am 18.06.2026 der 
Kreistagsvorsitzenden bekanntzugeben. Es ist darauf zu achten, dass genügend Ersatzbewerbun-
gen zum Nachrücken in die Wahlvorschläge aufgenommen werden, da eine Ergänzungswahl nicht 
möglich ist. 
 
Bei einstimmiger Einigung im Kreistag auf einen einheitlichen Wahlvorschlag (ohne Enthaltungen) 
und der einstimmigen Annahme des Wahlvorschlages könnte hierzu vereinfacht, d. h. offen durch 
Handaufheben gewählt werden. 
 
Option: 
Anstelle der Wahl der fünf Kreistagsmitglieder sowie Stellvertretungen kann der Kreistag gem. § 62 
Abs. 2 HGO beschließen, dass sich diese nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammenset-
zen und von den Fraktionen schriftlich benannt werden. 
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Zu b): 
 
Der Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg ist kraft Amtes Vorsitzender (oder in seiner Ver-
tretung ein von ihm bestimmtes Mitglied des Kreisausschusses), vgl. § 6 Abs. 1 der Satzung des 
Eigenbetriebes. 
 
Folgende drei weiteren Mitglieder des Kreisausschusses sowie Stellvertretungen wurden vom Kreis-
ausschuss gewählt: 
 
 
Mitglieder des Kreisausschusses Persönliche Stellvertretung: 
1.Thomas Baumann Barbara Eckhardt 
2. Jörg Brand Friedhelm Diegel 
3. Werner David Wolfgang Köhler 

 
Zu c): 
 
Der Kreisausschuss schlägt dem Kreistag vor, als Mitglieder sowie persönliche Vertreter/innen des 
Personalrates die nachstehenden Personen in die Betriebskommission der Jugend- und Freizeitein-
richtungen zu wählen: 
 
Mitglieder des Personalrates Persönliche Stellvertretung: 
Olaf Podszuweit Kathrin Ehlert 
Kerstin Peter Mariana Youkhanna 

 
Die Mitglieder des Personalrates werden auf dessen Vorschlag vom Kreistag nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl für die Dauer der Wahlzeit des Personalrates gewählt (§§ 30, 6 Abs. 2 und 3 
EigBG) 
 
Zu d): 
 
Der Kreisausschuss schlägt dem Kreistag vor, als sachkundige Bürgerinnen und Bürger die nach-
stehenden Personen in die Betriebskommission der Jugend- und Freizeiteinrichtungen zu wählen: 
 
Sachkundiqe Bürqer/innen: Persönliche Stellvertretung 
1. Michael Dorfschäfer Alexander Kerst 
2. Anita Hofmann Ralf Bämpfer 

 
Das zu c) genannte Wahlverfahren (Mehrheitswahl) gilt auch für die sachkundigen Bürgerinnen und 
Bürger (§§ 30, 5 Abs. 2 und 3 EigBG) 
 
Eine Ernennung der Mitglieder der Betriebskommission ist nach den geltenden Vorschriften nicht 
mehr erforderlich. Es reicht aus, wenn die Gewählten von der Kreistagsvorsitzenden in der Kreis-
tagssitzung verlesen und in der Niederschrift zur Kreistagssitzung aufgenommen werden. 
 
Die Empfehlungen des Hauptausschusses werden noch bekannt gegeben. 
 
 




